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Ausschnitt der relevanten §§ für die Unfallversicherung
Titel 3

Vertrag (§§ 145 - 157)

§ 145 Bindung an den Antrag


§ 146 Erlöschen des Antrags


§ 147 Annahmefrist


§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist


§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung


§ 150 Verspätete und abändernde Annahme

§ 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden


§ 152 Annahme bei notarieller Beurkundung


§ 153 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden


§ 154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung


§ 155 Versteckter Einigungsmangel


§ 156 Vertragsschluss bei Versteigerung


§ 157 Auslegung von Verträgen

§ 145 Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. 

§ 146 Erlöschen des Antrags

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird. 

§ 147 Annahmefrist

(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag. 

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. 

Fassung aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 13.7.2001 (


 BGBl. I S. 1542) m.W.v. 1.8.2001.

§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen. 

§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung

Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und musste der Antragende dies erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet. 

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. 

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. 

§ 151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag erlischt, bestimmt sich nach dem aus dem Antrag oder den Umständen zu entnehmenden Willen des Antragenden. 

§ 152 Annahme bei notarieller Beurkundung

Wird ein Vertrag notariell beurkundet, ohne dass beide Teile gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag mit der nach § 128 erfolgten Beurkundung der Annahme zustande, wenn nicht ein anderes bestimmt ist. Die Vorschrift des § 151 Satz 2 findet Anwendung. 

§ 153 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden

Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch gehindert, dass der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, dass ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist. 

§ 154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung

(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat. 

(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist. 

§ 155 Versteckter Einigungsmangel

Haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde. 

§ 156 Vertragsschluss bei Versteigerung

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird. 

§ 157 Auslegung von Verträgen

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 

VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz

I. - Einleitende Vorschriften

§ 1 (Aufsichtspflichtige Unternehmen) 

§ 1a (Öffentlich-rechtliche Versorgungseinrichtungen) 

§ 1b (Versicherungs-Holdinggesellschaften) 

§ 2 (Feststellung der Aufsichtspflicht) 

§ 3 (Organe öffentlich-rechtlicher Versicherungsunternehmen) 

§ 4 (Führen von Bezeichnungen) 

II. - Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb 

§ 5 (Erlaubnis; Antrag; einzureichende Unterlagen) 

§ 5a (Anhörung der zuständigen Stellen eines anderen Mitglied- oder Vertragsstaates) 

§ 6 (Umfang der Erlaubnis; Erlöschen) 

§ 7 (Zulässige Rechtsformen; versicherungsfremde Geschäfte) 

§ 7a (Qualifikation der Geschäftsleiter und Inhaber bedeutender Beteiligungen) 

§ 7b (Schadenregulierungsbeauftragte in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung) 

§ 8 (Versagung, Aussetzung und Beschränkung der Erlaubnis) 

IIa. - Ausübung der Geschäftstätigkeit 

1. - Lebensversicherung 

§ 8a (Schadensabwicklungsunternehmen für die Rechtsschutzversicherung) 

§ 9 (Satzungsinhalt) 

§ 10 (Allgemeine Versicherungsbedingungen) 

§ 10a (Mehrere Anträge; Information bei betrieblicher Altersversorgung, bei Krankenversicherung und bei geschlechtsspezifischer Tarifierung) 

§ 11 (Prämienkalkulation in der Lebensversicherung; Gleichbehandlung) 

§ 11a (Verantwortlicher Aktuar in der Lebensversicherung) 

§ 11b (Treuhänder in der Lebensversicherung) 

§ 11c (Weiterleitung genehmigter Geschäftspläne in der Lebensversicherung) 

§ 11d (Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr) 

§ 11e (Deckungsrückstellung für Haftpflicht- und Unfall-Renten)

2. - Krankenversicherung 

§ 12 (Substitutive Krankenversicherung) 

§ 12a (Alterungsrückstellung; Direktgutschrift) 

§ 12b (Prämienänderung in der Krankenversicherung; Treuhänder) 

§ 12c (Ermächtigungsgrundlage) 

§ 12d (Übergangsregelung für Treuhänder in der Krankenversicherung) 

§ 12e (Zuschlag) 

§ 12f (Pflegeversicherung) 

§ 12g (Risikoausgleich) 

§ 13 (Geschäftsplanänderungen) 

§ 13a (Versicherungsgeschäfte über Niederlassungen oder im Dienstleistungsverkehr) 

§ 13b (Errichtung einer Niederlassung) 

§ 13c (Aufnahme des Dienstleistungsverkehrs) 

§ 13d (Anzeigepflichten) 

§ 13e (Anzeigepflichten von Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften) 

§ 14 (Bestandsübertragung) 

§ 14a (Umwandlung) 

III. - Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

§ 15 (Rechtsfähigkeit) 

§ 16 (Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften) 

§ 17 (Satzung) 

§ 18 (Firma) 

§ 19 (Haftung für Verbindlichkeiten) 

§ 20 (Mitgliedschaft) 

§ 21 (Gleichbehandlung) 

§ 22 (Gründungsstock) 

§ 23 (weggefallen) 

§ 24 (Beiträge) 

§ 25 (Beitragspflicht ausgeschiedener Mitglieder) 

§ 26 (Aufrechnungsverbot) 

§ 27 (Ausschreibung von Umlagen und Nachschüssen) 

§ 28 (Bekanntmachungen) 

§ 29 (Organe) 

§ 30 (Anmeldung zum Handelsregister) 

§ 31 (Unterlagen zur Anmeldung) 

§ 32 (Eintragung) 

§ 33 (weggefallen) 

§ 34 (Vorstand) 

§ 35 (Aufsichtsrat) 

§ 35a (Schadenersatzpflicht) 

§ 36 (Oberste Vertretung) 

§ 36a (weggefallen) 

§ 36b (Rechte von Minderheiten) 

§ 37 (Verlustrücklage) 

§ 38 (Überschussverwendung) 

§ 39 (Änderung der Satzung) 

§ 40 (Eintragung der Satzungsänderung) 

§ 41 (Änderung der AVB) 

§ 42 (Auflösung) 

§ 43 (Auflösungsbeschluss) 

§ 44 (Bestandsübertragung) 

§ 44a (Verlust der Mitgliedschaft) 

§ 44b (weggefallen) 

§ 44c (weggefallen) 

§ 45 (Anmeldung der Auflösung) 

§ 46 (Abwicklung) 

§ 47 (Abwicklungsverfahren) 

§ 48 (Tilgung des Gründungsstocks; Vermögensverteilung) 

§ 49 (Fortsetzung des Vereins) 

§ 50 (Beitragspflicht im Insolvenzverfahren) 

§ 51 (Rang der Insolvenzforderungen) 

§ 52 (Nachschüsse und Umlagen im Insolvenzverfahren) 

§ 53 (Kleinere Vereine) 

§ 53a (weggefallen) 

§ 53b (Verzicht auf Gründungsstock bei kleineren Vereinen; Verlustrücklage) 

IV. - Geschäftsführung der Versicherungsunternehmen 

1. - Kapitalausstattung, Vermögensanlage 

§ 53c (Kapitalausstattung) 

§ 53d (Entgeltbegrenzung bei Verträgen mit verbundenen Nicht-Versicherungsunternehmen) 

§ 54 (Anlagegrundsätze für das gebundene Vermögen; Anzeigepflichten) 

§ 54a (weggefallen) 

§ 54b (Anlagestock) 

§ 54c (Ausländischer Versicherungsbestand) 

§ 54d (Berichterstattung an die Aufsichtsbehörde) 

1a. - Rechnungslegung, Prüfung 

§ 55 (Rechnungslegung öffentlich-rechtlicher Versicherungsunternehmen; Einreichungs- und Übersendungspflicht) 

§ 55a (Interne Rechnungslegung) 

§ 55b (Prognoserechnungen) 

§ 55c (Vorlage des Risikoberichts und des Revisionsberichts) 

§ 56 (weggefallen) 

§ 56a (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) 

§ 56b (weggefallen) 

§ 57 (Umfang der Prüfung) 

§ 58 (Anzeige des Abschlussprüfers gegenüber der Aufsichtsbehörde; Erteilung des Prüfungsauftrags) 

§ 59 (Vorlage des Prüfungsberichtes bei der Aufsichtsbehörde) 

§ 60 (Prüfung öffentlich-rechtlicher Versicherungsunternehmen) 

§ 64 (Abschlussprüfung bei kleineren Vereinen) 

1b. - Besondere Pflichten von Unternehmen 

§ 64a (Geschäftsorganisation) 

2. - Besondere Vorschriften über die Deckungsrückstellung und das Sicherungsvermögen 

§ 65 (Deckungsrückstellung) 

§ 66 (Sicherungsvermögen) 

§ 67 (Sicherungsvermögen bei Rückversicherung) 

§ 70 (Treuhänder für das Sicherungsvermögen) 

§ 71 (Bestellung und Qualifikation des Treuhänders) 

§ 72 (Sicherstellung des Sicherungsvermögens) 

§ 73 (Treuhänder-Bestätigung) 

§ 74 (Einsichtsrecht des Treuhänders) 

§ 75 (Entscheidung über Streitigkeiten) 

§ 76 (Stellvertreter des Treuhänders) 

§ 77 (Entnahme aus dem Sicherungsvermögen) 

§ 77a (Behandlung von Versicherungsforderungen) 

§ 77b (Erlöschen bestimmter Versicherungsverträge) 

§ 78 (Pfleger im Insolvenzfall) 

§ 79 (Anwendungsbereich der §§ 70 bis 76) 

§ 79a (Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen) 

3. - Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern 

§ 80 (Anforderungen an die mit dem Vertrieb von Versicherungen befassten Personen) 

§ 80a (Beschwerden über Versicherungsvermittler) 

§ 80b (Übergangsregelung) 

4. - Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung 

§ 80c (Verpflichtete Unternehmen) 

§ 80d (Interne Sicherungsmaßnahmen) 

§ 80e (Vereinfachte Sorgfaltspflichten) 

§ 80f (Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung) 

V. - Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen 

§ 81 (Rechts- und Finanzaufsicht) 

§ 81a (Änderungen des Geschäftsplans) 

§ 81b (Solvabilitätsplan; Finanzierungsplan) 

§ 81c (Missstand in der Lebensversicherung) 

§ 81d (Missstand in der Krankenversicherung) 

§ 81e (Diskriminierung) 

§ 81f (Einschreiten gegen unerlaubte Versicherungsgeschäfte) 

§ 82 (Untersagung einer Beteiligung) 

§ 83 (Befugnisse der Aufsichtsbehörde) 

§ 83a (Sonderbeauftragter) 

§ 83b (Verfolgung unerlaubter Versicherungsgeschäfte) 

§ 84 (Schweigepflicht) 

§ 85 (Aufsicht über Geschäftstätigkeit im Ausland) 

§ 85a (Information über Geschäftstätigkeit im Ausland) 

§ 86 (Aufsicht über Liquidation und Abwicklung) 

§ 87 (Widerruf der Erlaubnis, Abberufung von Geschäftsleitern) 

§ 87a (Missbrauch bei Mitversicherung) 

§ 88 (Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens; Anzeigen des Vorstands) 

§ 88a (Unterrichtung der Gläubiger) 

§ 89 (Zahlungsverbot; Herabsetzung von Leistungen) 

§ 89a (Keine aufschiebende Wirkung) 

§ 89b (Unterrichtung der Aufsichtsbehörden über Sanierungsmaßnahmen, Bekanntmachung von Verfügungen der Aufsichtsbehörde) 

§ 90 (weggefallen) 

§ 91 (weggefallen) 

§ 92 (Versicherungsbeirat) 

§ 93 (weggefallen) 

§ 101 (weggefallen) 

§ 102 (weggefallen) 

§ 103 (Veröffentlichungen) 

§ 103a (Statistische Daten für die Krankenversicherung) 
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